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Actcnmâjîige Abfertigung der in neuerer Zeit gegen

Monsignor Dovieri, päpstlichen Geschäftsträger in der

Schweiz, erhobenen Angriffe.
(Mitgetheilt.)

^ Da gegenwärtig die Gegner des confession cllcn

Friedens sich aus politischen Partei-Zwecken das Losungs-
wort gegeben haben, gegen Rom zu Hetzen, so ist es selbst

erklärlich, daß diese kirchlichen Händelstifter ihre Angriffe
in erster Linie gegen den Stellvertreter des rönnschen

Stuhls in der Schweiz zu richten versuchen. Wären die

Anschuldigungen und Verdächtigungen von dieser Seite nur
in der politischen Presse ni.d den Zeitungen erfolgt, so

hätte man dieselben kirchlicher Seits vielleicht ignorircn kön-

neu, in der Ueberzeugung, daß der gesunde, unparteiische
Sinn des Schwcizcrvolkes sich durch solche Zeitungs-Hctzc-
rcien nicht auf die Dauer beirren läßt; allein da seit ciui-
gcr Zeit ähnliche Anschuldigungen mehr oder weniger auch
in amtlichen Versammlungen und Actenstücken auftau-
chen: so ist eine kurze actenmäßige Beleuchtung und Ab-
fcrtigung derselben in dem kirchlichen Organ der Schweiz
am Platze.

I. Der erste und größte Vorwurf, welcher dem Msgr.
Bovicri damit gemacht wird, geht dahin, daß er sich

unbefugter Weise in die Zemin,irsnigc des Bisthums Basel
gemischt habe; der Berichterstatter des Berner Großen Raths
soll sogar gesagt haben, daß diese Einmischung gegen den

Willen, sogar hinter dem Rücken des Bischofs geschehen sei,
und der aargauische Ncgicrungsrath will dem neuen Semi-
uar-Vcrtrag nur unter der Bedingung bcitrctcu: „daß der-

„selbe der Nuntiatur weder zur Ratification, Interpellation
„oder sonstigen Nückäußerung unterstellt werde."

Wenn mau in amtlicher Stellung spricht, sollte man
vor Allem die sachbezüglichen Verträge und Acten berathen
und in's Auge fassen; diese aber beurkunden ganz deutlich,
daß die apostolische Nuntiatur in der Seminar
frage speciell berechtigt ist, ein Wort mitzusprechen. Denn
nicht nur bildet die Einrichtung des Seminars in der Diö-
cese Basel einen Bestandtheil des zwischen dem päpstli-
chen Stuhl und den Diôccsanrcgicrnngcu Anno
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1828 geschlossenen Cvncoàts-Vertrags, sondern in dem

Volhiihsngsdttret, welches den 13. Juli 1828 in Solothurn
von dem päpstlichen Jntcrnuntius in Beisein und auf Ver-

langen der Abgeordneten der Diöcesanstände auf dem Rath-
Hause proclamirt und von den Lctztern in ihrem?roeös-
Verbal allegirt wurde, heißt es wörtlich:

„Hpiseopus lZasileensis arigat in oivitate Loloäorensi

„i'uvrorum Leminarlum, in guo actaleseentes Lteriei op-

fortune alantur ae rite instituantur. (lubernià vero ?a-

„tzvrum neeessaria pro chusclom Zoininarii ^oäibns, ot pro

^annno liboro oensu prcestaro tenoantur. blltoriorem voro

„ilujns à.rtiouii kixoeutionoin l!pi8VOPV Lasilson»! commit-

„timu», gui kxevutiollis lotn n«l npo8tol>enw îVuueià-

„rsi» tr»u8inittere stuäebit."

In wörtlicher deutscher Ucbcrsetzung:

„Der Bischof von Basel wird in der Stadt Solothurn

„ein Seminar für Jünglinge errichten, in welchem die

„jungen Clericer genährt und unterrichtet werden können.

„Die Kantons-Regierungen aber sollen sowohl in Betreff

„der Gebäulichkeiten zum Seminar, als des freien jährli-

„chen Einkommens das Nöthige leisten. — Die weitere

„Vollziehung dieses Artikels aber überweisen wir dem Bi-
„schof von Basel, welcher sich wird angelegen sein lassen,

„die Vollziehungsacten der apostolischen Nun-
„tiatur zu übersenden."

Aus diesen amtlichen Acten geht unzweifelhaft hervor,

daß die apostolische Nuntiatur nicht nur an und

für sich im Allgemeinen gemäß den Kirchenrcchts- und Con-

cordatsbestimmuugen in der Seminarfrage bcthciligt ist,

sondern daß der Bischof von Basel die specielle Pflicht hat^

die Seminar-Acten von sich aus der apostolischen
Nuntiatur zu übersenden, und daß daher der päpstliche

Geschäftsträger keineswegs nöthig hatte, hinter dem Rücken

des Bischofs (was — wie wir bestimmt wissen, auch nicht

geschehen ist) diese Zusendung zu erzwingen, oder zu er-

schleichen.*)

Bevor man daher in Raths- und Coufere uzsälen
zu Aar au, Bern und auch anderwärts eine solche Sprache

gegen den Stellvertreter des apostolischen Stuhls führt,
sollte man die bestehenden Acten und Verträge vorerst ken-

nen lernen, um sich nicht solchen Widersprüchen und Miß-
griffen auszusetzen.

II. Ein zweiter Vorwurs betrifft die Protestation,

Nach dcm „Bund" hätte der Berichterstatter im Berner Großrath

angedeutet, daß die Nuntiatur ohne Wissen des Bischofs die Semi-

nar-Acten aus der bischöflichen Kanzlei sich verschafft habe. Wahr-

scheinlich hat der Concipient die Rede des Hrn. Negierungsrath

Schenk unrichtig aufgefaßt, widrigenfalls uns der Ausdruck zur

richtigen Bezeichnung einer so grundlosen, unparlanientarischen

Aeußerung fehlen würde.

welche der päpstliche Geschäftsträger gegen die von der

Berner-Regierung einseitig beschlossene Einverleibung
der Hauptstadt Bern in den Basler-Diöcesanverband erlas-

sen hat.

Eine Prüfung der Acten hätte auch hierin die Ber-
ner-R egierung vor diesem Mißgriff bewahren können-

Folgendes ist die actenmäßige Sachlage.

In dein Anno 1827 zwischen der Nuntiatur und den

Diöcesanständcn aufgestellten Bisthums-Entw nrs wurde

allerdings die gesammte katholische Bevölkerung des

Kantons Bern dem Bisthum Basel zugetheilt. Allein
scholl im Ailfange des Jahres 1828 stellte der „Geheime-

rath der Stadt und Republik Bern" selbst das Begehren /

„daß nur die katholische Bevölkerung des Neuen Landes'

„theilcs (Jura) und nicht die des G e sammt kan ton s

„dein Bisthum Basel einverleibt werden sollen;" in Folge
dieses von Bern selbst ausgehenden Begehrens eröffnete die

zn Luzern versammelte Ständc-Conferenz über diesen Punks
eine neue Unterhandlung mit der apostolischen Nuntiatur
und so wurde denn auf Verlangen Berns und mit Zu-
stimmung der Nuntiatur und der Diöcesanstände im desU

nitivcn Concordat von 1823 festgesetzt, daß „nur der k a-
„tholischc Jura dem Bisthum Basel zugetheilt wurde"
und somit die katholische Pfarrei der Hauptstadt wie bis-
anhln dem Lausanncr-Verband einverleibt blieb. Und nun,
im Jahre 1858, erklärt auf einmal der Negierungsrath von

Bern, ohne Unterhandlung mit der apostolischen Nuntiatur
und selbst ohne Zustimmung der Basler-Diöccsanstände,
daß die Hauptstadt Bern von dcm Bisthum Lausanne ge-

trennt und dèm Bisthum Basel zugetheilt sei. Ein solches

einseitiges, falsches Vorgehen der Berner Regierung, das

in so grellen: Widerspruch mit den officiellcn Konferenzen
und Verträgen von 1828 steht, konnte der päpstliche Ge-

schäftsträger Msgr. Bowieri offenbar nicht ignorircn, son-

dern er hatte nicht nur das Recht, sondern die Pflicht offi-
cielle Einsprache dagegen zu erheben.

Hätte man in Bern Anno 1858 die Acten von 1828

besser geprüft, so würde man sich wahrscheinlich einem sol-

chen Mißgriff nicht ausgesetzt haben.

III. Ein fernerer Vorwnrf gegen Msgr. Bovieri ging
von dcm Organ des Hrn. Kirchenrathspräsidcntcn Keller

in Aarau aus und bestund darin, daß sich der päpstliche

Geschäftsträger in den aargauischen Ehcverkündungs-
streit gemischt habe. Die Kirchcnzeitung hatte bereits frü-
Herhin öffentlich aufgefordert, diese Angabc durch Acten zu

belegen; allein außer einem verdeckten Rückzug ist iu Kel-

ler's Organ keine Antwort und seither iu der anonymen

„Denkschrift" auch kein Beweis für diese Angabc erfolgt.
Die veröffentlichten bischöflichen Actenstücke zeigen üb-

rigcns deutlich, daß hierin der Hochw. Bischof von Basel
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nur nach seinem Gewissen selbstständig gehandelt hat, kei-

neu Streit hervorrufen wollte, wohl aber den ihm hinge-

worfencn und aufgedrungenen Kampf pflichtgemäß durch-

geführt hat. Von Seite der Nuutiatnr ist unseres Wissens

hierüber an den Hochw. Bischof nur eine Mittheilung er-

folgt, nämlich diejenige der päpstlichen Dispense, welche die

Regierung von Aargau dem Ordinariat bestens verdankt hat
und worüber man daher in Aarau der Nuntiatur nicht
grollen wird.

Dieses sind die hochbetvntcn, selbst in amtlichen oder

halbamtlichen Berichten jüngster Zeit dem Msgr. Bovieri
gemachten Vorwürfe; wir glauben actcnmäßig und that-
sächlich nachgewiesen zu haben, daß sich dieselben beim kla--

ren Licht und mit unparteiischem Sinn betrachtet, auf —
Nichts rcduciren. Statt solche unbegründete Anschuldi-

gungcn in die Öffentlichkeit zu werfen, und sich dadurch

schon gegen jeden diplomatischen Tact zu verstoßen, dürfte
es vielmehr im Interesse der schweizerischen Eid-
genossen seh a ft liegen, dem friedliebenden Character des

gegenwärtigen päpstlichen Geschäftsträgers volle Anerken-

nung zu zollen; wenn in dein letzten Dcccnnium die Vcr-
wrkluugen zwischen Kirche und Staat nicht hie und da bis

zu einem offenen Bruche führten, so liegt die Ursache wohl
nicht in dem Betragen der politischen Kirchenhctzer und con-
sessionellen Friedensstörer, sondern zumal in der umsichtigen
ruhigen, bedächtigen Haltung des gegenwärtigen geistlichen

Geschäftsträgers, wovon man besonders in Bern größere

Vormerkung nehmen dürfte.

Zur Erörterung über das Luzerner-Psarrwahl-System.
(Correspondcnz von der Reuß.)

V Die Uebertragnng der staatlichen Collaturrechtc

an die Gemeinden scheint im Kanton Lnzern Anklang

zu finden, wenigstens sehen die Freunde der Staatskirchcn-

regiererei sich veranlaßt, alle Federn gegen diese Anregung

springen zu lassen, und selbst von Aarau aus wurde eine

W a r n u n g dagegen erlassen. Hierin dürfte das katholische

Volk unseres Kantons gerade einen Grund sehen, dieses

Wahlrecht für die Gemeinden aus gesetzliche Weise mehr und

mehr zu verlangen und sich so von der aus den aristoera-

tischen Zeiten herstammendcn Staats-Bcvorinundnng zu eman-

cipiren. Dieses kann durch den Großen Rath auf dem Wege

der Gesetzgebung, oder seiner Zeit durch das Volk auf dem

Wege einer Verfassungsrevision geschehen. Wir sind über-

zeugt, daß diese Sache in unserem Kanton, früher oder

später, so oder so kommen wird; ob aber der Große Rath

Umsicht genug besitzt, von. sich aus die Initiative zu er-

greifen, und z. B. schon bei Anlaß des Segester-Antrags

mit wahrà Liberalität die Frage in demokratischem
Sinne zu Gunsten der Gemeinden zu lösen, das wird die

Zukunft lehren.

Daß unser kleine „Moniteur" über diese Anregung bit-

tcrböse ist, wollen wir nicht übel nehmen; auch daß er

dem „Ncnßcorrespondcnten" grollt, ist begreiflich. Denn
Letzterer ist nichts weniger als ein „Hofcanonist" ; allein
das finden wir nicht in der Ordnung, daß der „Moniteur"
diese Angelegenheit von dem Felde der Grundsätzlichkeit auf
das Gebiet der Per sönlichkeiten übertragen will. Wir
streiten nicht über Worte, sondern über die Sache. Wir
haben behauptet und behaupten noch, daß unsere Regierung
seit 11 Jahren mit wenigen Ausnahmen die Pfarrwahlen
so getroffen habe, wie sie dieselben ihrem politischen Regie-

rnngssystcm angemessen fand; wir wollten und wollen da-

mit der Regierung auch keinen besondern Vorwurf machen,

jede andere Regierung würde wahrscheinlich ebenso gehan-
dclt haben; aber eben deßwegen streiten wir gründlich
gegen die Rcgiernngs-Pfarrwahlen, indem nach unse-

rer Allsicht bei Pfarrwahlen nicht das jeweilige System ei-

ner Regierung, sondern das bleibende kirchliche Interesse

M Gemeinden maßgebend sein soll, und hierüber zu ent-
scheiden die Kirchgemeindcn und der Bischof befähigter sind,
als ciil jewcilen wechselndes Regierungssystcm.

Das „Tagblatt" treibt die „Persönlichkeiten" noch wei

tcr und führt die Namen der 4è> seit 1L48 von der Regie-
rung gewählten Geistlichen in das Feuer, obschon es weiß
und selbst bekennt, daß der „Rcußcorrcspondcnt" ausdrück-

lich bemerkte, daß er auf die Gewählten mit seiner Bemer-

knng kein übles Licht werfen wolle, ja es stellt sogar an
die „Kirchenzeitung" die Frage, ob es von Gutem sei, wenn
eine „Kirchcnzeitung" durch ihre Korrespondenten die eigenen
Diöcesangeistlichen auf solche schmähliche Weise immer ver-
nnglimpscn läßt Weit entfernt, dem „Tagblatt" auf die-

sein Felde der Personalien folgen zu wollen, brechen wir
hier gcgentheils jedes weitere Wort über persönliche Charac-
teristik ab und stelleil statt aller weiteren Erörterung nur
zwei Fragen:

1) Woher kam es, daß drei jüngere Geistliche unseres

Kantons, obschon sie nach allgemeinem Zeugniß zu den

ausgezeichnetsten und würdigsten Gliedern unseres Clcrus
zähleil (die Hochw. HH. Düret, Lüthvlf und Jury, Jahre
lang zu keiner Pfarrstelle im Kanton Lnzern befördert wnr-
den, wohl aber die ehrenhaftesten Berufungen aus Nachbar-
kantsncn erhielten. Ist hieran die „Persönlichkeit" over das

„System" Schuld?
2) Wenn das „Tagblatt" so besorgt ist gegen Verun-

glimpfnngcn der Geistlichkeit, warum öffnet es denn selbst

so oft verunglimpfenden Anccdvten gegen Päpste, Bi-
schöfe, Welt- und Ordcnsgcistliche seine Spalten? Warum
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hat es namentlich ein gewisses „Gutachten" so viel -als
möglich verbreitet, obschon dasselbe gerade die Luzerner
Geistlichkeit in seinem Inhalt nichts weniger als glimpf-
lich behandelte Da wäre die W ar n un g vor Verunglimpfung

am Platze gewesen.

Uebrigens wollen wir keineswegs mit fremden Fehlern
etwa Eigene decken, sondern wir wiederholen, daß wir
niemals mit Persönlichkeiten als solchen uns beschäftigt, in
dem vorliegenden Falle hätten wir auch die betreffende Cor-

respondenz nicht geschrieben, wenn wir darin das gelesen

hätten, was das „Tagblatt" gerne darin lesen möchte.*)

Hingegen für die Ucbertragung der Psarrwahlen an die

Kirchgemeinden werden wir fortan unentwegt einstehen rued

wir hoffen, ein entsprechendes Resultat —trotz dem Widcrstre-
ben des „Tagblattes" — noch im Kanton Luzcrn zu erleben.

>- n St. Gallen. Auch hier scheint mau nach einem

Mi s ch - E h e n - V e r k ü n d u n g s st rcit lüstern zu sein von
Seite der Staatskirchler. Bei Anlaß eines Specialfalles
hat der Kleine Rath dem Bezirksammann von Gaster zu Hau-
den der Pfarrherren seines Bezirkes die Weisung zugehen

lassen: es erscheine als unthnnlich, daß die EhcversprccheP

paritätischer Brautleute durch die betreffenden Gemeindcraths-
weibel verkündet werden, der Kleine Rath müsse vielmehr

darauf halten, daß dieselben wie die Eheversprechen anderer

Brautleute durch die Psarrherrcu verkündet werden und zwar
bei Androhung gerichtlicher Strafeinlcitung; -in ausuahms-

weisen und besondern Fällen möge man sich nach Art. l>

der Verordnung über Ehcverkünduug vom Februar 1853

an den Kleinen Rath wenden.

^ Das Exh o r t a t i o n s b r e v e des hl. Vaters an
das Hochw. Domcapitel der Diöccse St. Gallen, betreffend
die künftigen B i s ch o f s w a hlen, ist hier eingetroffen. Es

enthält, laut Uebereinkunft bei den Unterhandlungen über

Reorganisation unseres Bisthums, eine Ermahnung an das

hiesige Domeapitel, es möchte bei einer künftigen Wieder-

desetzung des bischöflichen Stuhles darauf Bedacht nehmen,

daß der zum Bischof zu ernennende Priester eine dem katho-
lisch en Grvßrathscollegium nicht unangenehme Person sei.

>-< L-Obwalden. (Brief.) Das Amtsblatt von Obwal-
den veröffentlichte soeben den Schul- und Armen-Bericht,
die beide sehr interessante Aufschlüsse gewähren. Der Ar-
menbericht zeigt die erfreulichen Fortschritte einer umsichtigen

Die Redaction der Kirchenzeitung wünscht hiermit diese Polemik

zu schließen; ihrerseits hat sie dem „Tagblatt" nur zu bemerken,

daß persönliche, verunglimpfende Einsendungen in unserem Pa-
pierkorb, aber nicht in unsern Spalten ihren Platz finden, und

daß gerade die „Freunde und Gönner" des „Tagblattes" es der

Redaction zu verdanken haben, daß ihre Namen in der Regel nur
in unsern Papierkorb und nicht unter die Presse fallen.

Sparsamkeit und es muß sehr erfreuen, wie sich allseitig

ein reges Streben für die religiöse Pflege der Armen

und Waisen kundgibt, wofür die mehrfach theils schon errich-

tetcu, theils prvjectirten Spitäler und Waisenhäuser Beweise

liefern, und diese Seite der Armenpflege darf am allerwenig-

steu außer Acht gelassen werden; denn die frühere Armen-

pflege hat zur Genüge bewiesen, daß sonst der Armennoth

uich gründlich abgeholfen werden kaun. Rühmliche Anerken-

nung verdienen die in verschiedenen Gemeinden, z. B. Sach-

seln, schon gemachten Vergabungen und Stiftungen zum

Zwecke, künftige Armen- und Waisenhäuser zu unterstützen
oder zu ermöglichen. — Besondere Beachtung verdient aber

der sehr gründliche und einläßliche Schulbcricht aus der

kundigen Feder unseres Schuliuspectors, des Hochw. Hrn.
Pfarrers und bischöflichen Comissars Jos. Jmseld, und man

muß sich gcstch'n, daß Obwaldeu seit zehn Jahren mit sei-

ner Schulcinrichtung weit vorwärts gekommen ist. Aus
dem Berichte erhellt, daß fast allerorts die Lehrschwcstern

eingeführt und im Allgemeinen mit Zutrauen und zur all-

gemeinen Zufriedenheit des Volkes und der Behörden wir-
ken und lehren; Sächseln hat sogar die untere Abtheilung
der Knabenschule einer solchen Lehrschwestcr anvertraut und

darf sich mit dem Resultate sehr befriedigen. Wir können

uns dabei eine sachbczüglichc Bemerkung nicht versagen. Wie
mäunigllch bekannt, so liebt unser Volk lieber einen Geist-
liehen als einen Laien als Lehrer und so ist denn vielfach
mit den Filial-Kaplaueicn die Schule dene Kaplan überbun-
den und mancher geistliche Herr betrachtet eine solche Schule

— oft mit Unrecht — als eilte schwere Bürde. Wahr ist,

daß gegenwärtig die Pädagogic auf einen Punkt gekommen

ist, daß bloße theologische und Semiuarstudieu nicht mehr

dazu ausreichen und ein Zeugniß pro oura aniniuiuiu ist

noch kein Zeugniß für einen Lehrer; doch gibt es hie und
da Geistliche in unserm Lande, denen Zeit und Gesundheit
es wohl erlaubten, eine Schule zu halten, und daß sie da-

durch großen Segen stiften könnten, wird Niemand bezwei-

fclu wollen. Wir meinen also, es sollte besonders im Se-
minar darauf Bedacht genommen werden, daß die Herren
Geistlichen auch etwas von der Pädagogik mit nach Hause

bringen könnten und so im Stande wären, auch in dieser

Beziehung segensreich zu wirken. Schauet hin, wie der ir-
religiöse, gottlose Geist der neuen Zeit sich gewaltthätig aus

die Schule wirft und Alles für sich allein beansprucht; wol-
len wir uns Alles nehmen lassen, sogar die unschuldige

Jugend? — Wir lasen letzthin in der „Schwhzerzeituug"
wie in Silenen, Kt. Uri, Herr Regicrungsrath Walker eine

„musterhafte" Schule halte; das hat uns sehr gefreut; das

ist ein Mann, der die Zeit versteht; was sollen erst Geist-

liehe thun und wie können sie da wirken auf Jahrhunderte

(Siehe Beiblatt Nr. 49.)



Beiblatt zu Nr. 49 der Schweizerischen Kirchenzeitung 1858.

Freiburg. Unter den Unwahrheiten, welche die

kirchenfcindlichcn Blätter gegen Msgr. Bovicri ausstreuen,

gehört auch die, daß derselbe dem Chorherrn Gottrau die

Weisung gegeben habe, die auf ihn gefallene Wahl eines

Stadtpfarrcrs nicht anzunehmen. Wir sind ermächtigt, zu

erklären, daß der päpstliche Geschäftsträger ans keine Art
eine solche Weisung ertheilt hat. Hr. Gottrau funetiouirt
übrigens bereits seit einiger Zeit als Pfarrer.

^ Luzcrn. (Brief v. 25.) Im letzten Spätherbst
kam eine vornehme junge Dame von R o m auf ihrer Reise

nach Lnzern; sie hatte eine Begleiterin bei sich und nahm

ihr Quartier im Frauenkloster im Bruch. Man sagte von

ihr, sie sei aus Frankreich, stamme vom alten königlichen

Geschlechte der Burbvnen ab, habe ein Vermögen von sie-

beu Millionen ; in Rom habe sie einen ganzen Hügel mit

Weinreben, Wiesen, Anlagen und vielen und schönen Ge-

bäuden angekauft; sie opfere sich und ihr ganzes Vermö-

gen um ein Institut für arme Mädchen zu gründen und

sie darin religiös und wissenschaftlich zu erziehen. Sobald
dies in der Stadt bekanntwurde, meldeten sich einige junge
Töchter in Begleit ihrer Eltern oder Pstegeltern zur Auf-
nähme und etwelche wurden auch wirklich angenommen.
Natürlich hatte die Dance auch dem päpstlichen Geschäfts-

träger einen Besuch gemacht. Die Damen verreisten mit
den glücklich sich fühlenden Mädchen. Doch was geschieht?

Unter die Mädchen hatte sich auch eine erwachsene, Heiraths-

lustige Tochter zu drängen gesucht, die ihren Liebhaber in
Rom hat. Auf der Reise studirte diese ihre Liebesbriefe,

und beschäftigte sich mit dein Portrait ihres Liebhabers;

sie wurde erkannt als das, was sie ist und von Lyon nach

Lnzcru unter sicherem Geleit zurück gebracht mit großen

Kosten der edlen Dame. Jetzt begann diese Tochter Schimp;

und Verdächtigung über ihre Wohlthäterin auszustreuen;

das gab gewünschte Gelegenheit, gegen Rom und seinen

Gesandten in Luzern zu polemisircn; „Tagblatt", „Eidgc-

noß" und sonst eine Menge radiealer Zeitungen posaunten

die bittersten Verdächtigungen in alle Welt hinaus. Ein

amtlicher Untersuch wurde angeordnet. In Folge dessen

erklärt itzt das „Tagblatt", daß die Eltern ihre Zustim-

mung gegeben und die Töchter in Rom im fraglichen Jnsti-

tut gut versorgt und zufrieden seien. Sollte man gegen

solche Verdächtigungen nicht auch einen Untersuch anstellen?

Ist gegen Rom, die klösterlichen Institute, gegen Geistliche

Alles erlaubt?

" Aargau. Endlich Anno 1858 hat der Große Rath
die Rechnungen des ehemaligen Klosters Mnri von den

Jahren 1853, 1854, 1855 und 185k genehmiget. Anno

1858 die Rechnung des Jahres 1833 genehmigen ist doch

Jwas Rückschritt in einem Cnlturstaat! Was hätte Hr.

Keller gesagt, wenn Aehnliches unter der Verwaltung der

Mönche geschehen wäre?
Die „Rosenkranz-Geschichte" in Wislikoscn wird

durch eine Einsendung in der „Botschaft", bezüglich des

Raudals, dahin berichtigt, daß der „Hochw. Hr. Pfarrer
Frieden, die Aufrührer aber Spcctaccl machen wollten" ;

wozu jedoch die „Botschaft" bemerkt, daß es von Seite des

Pfarramtes klüger gewesen wäre, das Rosenkranz-Gebet,
wie bis dahin, dem Volke zu lasscn und keine solche Ge-

schichte anzufangen.

^ " Aus der protestantischen Schweiz. Im „Bund"
wird die von der reformirtcn aargauischcn Geistlichkeit vor-
geschlagene K r a n ken - Co m m n nio u als „lutherischer
Wcchsclbalg" bespöttelt. —Lasse man doch jede kirchliche

Religionsgenosscnschaft das Ihrige ordnen, ohne sie zu ver-
spotten; das wäre die ächte Duldung.

ÄltLsttilW. Now. Der Augsb. „Allg. Z." wird in
Bezug auf die Mortariadc von London aus geschrieben
„Der hiesigen Presse, welche die Mortara Geschichte vom'
«Gesichtspunkte des engherzigsten Protestantismus ans bc

handelt und zu einem wohlfeilen Fcldzug gegen das Papst-
thum und den Katholicismus benützt', scheint es aus dem

Gedächtnisse entschwunden zu sein daß vor Kurzem in dem

protestantischen und „freien" England auch ein gcwalt-
samcr Eingriff in die „Elternrechte" begangen und von
den Gerichten sanctionirt worden ist. Die Tochter eines
vor Scbastopvl gebliebenen Sergeanten der seiner katholi-
schcn Ehefrau ausdrücklich die Erziehung des Mädchens
übertragen, wurde, in erne protestantische Erziehungsanstalt
gemacht und trotz der Bitten der katholischen Mutter nicht
wieder herausgegeben. Das Mädchen wird auf hohen Rich-
tersprnch protestantisch erzogen.

Frankreich. Ans Paris berichtet man, daß die Wall-
fahrten nach dem wunderthätigen la Salctte vom 15. bis
20. ds. eine solche Ausdehnung angenommen, daß die Zahl
der frommen Pilger nahezu eine Million erreichte. Die
Wallfahrer strömen nicht nur aus ganz Frankreich, sondern
aus Italien, Belgien herbei; ja selbst Amerikaner kommen,
und ein Engländer ist zur katholische» Mutterkirche zurück-
getreten. Bald wird sich auf des Berges Höhe (6000 Fuß)
ein staatliches Gotteshaus aus schwarzem stNarmor erheben;
schon sind 600,000 Fr. Qpfcrgaben da. Eine Dame brachte
als srvmme'Gabc ein Diadem im Werthe zu 60,000 Fr.

Deutschland. Aus Nvrddentschlaud meldet die „All-
gemeine-Zeitung" (Nr. 228), „durch die zahlreichen katho-
lischcn Missionen, die in confcssioncll gemischten Provin-
zen-Preußens neuerdings gehalten worden, sei in den un-
tern Bcvölkcrungsschichteu ein eigenthümlicher Bekchrungs
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eifer geweckt worden. Zn Magdeburg hätten zwei Land-

leute, der eine aus dem Eichsfeld, der andere aus West-

phalcn, auf öffentlicher Straße, Mahnungen zur Rückkehr

in den Schooß der katholischen Kirche ergehen lassen, und
eine dortige Zeitung behaupte, eine Menge Zusendungen

in ähnlichem Sinne zu erhalten." — Ob's wahr ist, wis-

sen wir nicht; aber so viel scheint ausgemacht, daß der Be-

kehruugseifcr eine hochcrfreuliche Erscheinung ist, weil er

von dem Wiederaufleben des wahren Glaubens Zeugniß

gibt, und daß derselbe nirgends besser am Orte wäre, als

in Städten wie Magdeburg, wo der Protestantismus theil-
weise bis zum nackten Nenhcidenthnm entartet ist. Aber

freilich wird der Bekchrungseifer nur dann Frucht bringen,
wenn er in inbrünstigem Gebet für das Heil der verirrten

Brüder, in Opfern katholischer Liebe, in herzengewinnen-

dein, wahrhast katholischem Lebeil sich offenbart. Gasscngc-

rede und Zeitnngsgeschwätz wird wenig helfen.

Oesterreich. Wien. Se k. k. Hoheit Erzherzog Karl
Ludwig, durch den Tod seiner so jugendlichen Gemahlin

tiefbetrübt, wird eine auf nicht wenige Tage beschränkte

Wallfahrt nach Lorette unternehmen.

Preußen. In Berlin ist ein ausgezeichneter junger-

Gelehrter, der Privatdocent der Theologie, Or. H ug o Là m- ^

mer aus Allenstcin katholisch geworden. Derselbe hat dem

Cultusminister in laconischer Kürze angezeigt, daß er „in
den Schooß der alleinseligmachenden Kirche zu-
rückgekehrt sei." Die „Zeit" ist darüber sehr unge-

halten und rechnet dein Neubekehrtcn vor, daß er „seine sehr

solgfältige und tüchtige Ausbildung"' in Königsberg und

Leipzig mittelst protestantischer Stipendien erlangt und daß

ihm auch die Vollendung seines gelehrten Werkes — die

vo rtridentinische k ath oli schc Theolo gie des Re -

format ions Zeitalters" — durch die Unterstützung

eines protestantischen Königs ermöglicht worden sei. Allein
den redlichen Forscher haben gerade seine Studien, crleneh-

tet durch die göttliche Gnade, aus den Wirrsalen des Irr-
thnnis heraus in das Reich der katlwlischen Wahrheit hin-

eingeführt, und indem er der Stimme der freien Ueberzeu-

gung wie dem Zug der Gnade treulich Folge leistete, hat

er gethan, wozu er als Protestant berechtigt, als
Christ verpflichtet war.

Bayern. Opfer der christlichen Liebe. Der Hochw.

Hr. Christ. Höflingen, Spitalbcncficiat in Schwandorf hat

zur Errichtung eines neuen Krankenhauses und bessern Ein-
richtung des Spitalgebäudes 12,WO st. ans seinem Privat-
vermögen als Schenkung bestimmt. Das Spital soll auch

eine Anstalt für verwahrloste Kinder und alte gebrechliche

Dienstboten erhalten. Beide Anstalten werden Francisca-
nerinnen von Pirmasens leiten. Doch — das ist noch

lange nicht Alles was der fromme, von heiliger Christen-

liebe glühende Priester gethan. Er hat ferner das Spital-
bcneficium mit 6000 sl., das Frühmeßbcneficinm mit 3000 st.

bedacht; zwei Freiplätze für Studirendc ans Schwandorf
im bischöflichen Knaben-Seminar zu Metten mit 6000 st-

fundirt, und endlich 800 fl. zu einer Knpferbedachung des

Krenzberg-Kirchthnrmcs ausgesetzt, — und somit erreichen

die cdeln Opfer des Hochw. Hrn. Christian Höflinger von

Schwandorf, die große Summe von eirca 28,000 fl.

Augsburg. In den letztern Tagen wurden ^in der

Klosterkirche zu St. Maria-Stern 11 Jungfrauen einge-
kleidet. Den feierlichen Act leitete der Hochwst. Hr. Dom-
probst, Hr. Allioli, mit einer tief zu Herzen dringenden,
belehrenden und mahnenden Rede.

Skandinavien. Nach den letzten Nachrichten aus dem

Norden werden die scctirerischen Bewegungen jenseits des

Sundes, und besonders in Schweden immer drohender, der

Abfall von der Staatskirche immer häufiger. Die „Lcserci",
d. h. das Lesen und Erklären der Bibel in Laicn-Cvnven-

titeln und in den bnntgesprcnkelten Vaptistensectcn wuchert

üppiger, denn je. Zu den Norddistricten (Norland) stehen

ganze Gemeinden im Begriffe sich zu trennen, und sie dc-

battireu in eigenen Laien-Concilien über Sündenfall, Gna-

denwahl und die schwierigsten, theologischen Punkte. Sie
besitzen sogar ein eigenes Zeitnngsorgan in dem zu Lulea
crsch inenden Blatt „Norden" Viele „Leser" gehen der

Abwechselung wegen zum Baptismus über, und auf der

Insel Gothland sollen deren neulich nicht weniger als 1000

getauft worden sein. Ilebcrhaupt scheint es Mode gewvr-
den zu sein, das religiöse Bekenntniß zu wechseln, wie
die Leibwäsche. Zu allen drei Ländern Skandinaviens sind
die religiösen Erscheinungen dieselben, wenn auch seit zehn

Jahren in Dänemark allem Seetenschwindcl und sogar dem

schweinischen Mvrmonismus ein Freibrief ausgestellt ist,
in Schweden aber alles nicht Schwedischlutherische verfolgt
wird. Nirgends, sprach jüngst ein Mormonenpricster, wer-
den wir so in Ruhe gelassen, erndtet unsere Aussaat so

reichlich als in Dänemark. 5000 Dänen zählt das amen-
kanischc „Zion", und einer von ihnen hat 40 Weiber. Es

;st.der Beachtung werth, zu vernehmen, wie diese Sinn-
lichkeitsapvstcl ihr Werk betreiben. „Die Sendboten (so

lautet ein Schreiben aus Norwegen) der Mormonensecte

schleichen in verschiedenen Häusern herum, für sich selbst

sowohl als für ihre Schriften Zutritt zu gewinnen. Ihre
Bücher und Schriften haben sehr anlockende Titel: „Skan-
diuaviens Stern" (eine in Kopenhagen erscheinende Zei
jung) ; „eine Wahrhcitsstimme an die, welche aufrichtigen

Herzens sind" ; „Einladung zum Reiche Gottes" ; „die Ein-

Sammlung Israels" ; „Zions Erlösung" u. dgl.

Zu den. Hcnschrcckenschwärmcn von Predigern und Pro-

phetcn, welche das Land durchziehen, und das letzte Stümp-
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chcil christlichen Glaubens ausrotten, gesellt sich jetzt auch

uoch eine Prcdigerin, uud als besonderes Characteristicum

mag beigefügt werden, daß diese Weibsperson aus Mangel

au Religiouskenntuisscn in ihren Mädchenjahreu ihre Con-

firmation hat ein Jahr laug aussetzen müssen : nun predigt

sie den gaffenden Bauern „die wahre christliche Religion."
Daneben sind Volksansläufe und Gewaltthätigkeiten nichts

seltenes, und wenn wir fragen, um was Wichtiges es sich

denn handelt, was denn die Büffelwuth der ungeschlachten

Kerles veranlaßte, so erhalten wir die Antwort, „daß eine

alte Frau durch ihre Zauberkünste eines ihrer Schweine

auf den Kirschbanm der Nachbarin klettern, und die Früchte

oon den höchsten Wipfelzwcigen abfressen lasse."

MM- Neuestes.

Von Monslgnor Dovicri, päpstlichem Geschäftsträger in
der Schweiz, geht uns soeben folgende Erklärung zu:

plusieurs journaux suisses, en rvullant compte du

rapport que dlousieur Lolleuk, Lräsident du Laut Lou-
vsruemeut <le Kerne, a tait au Lranll Loiiseil tie ee Lan-
ton bans la sdanee tlu 20 expirant sur l'alkaire du 86-
ininairo Vioeesain, ont attribud à ee Naxistrat en evtto

eirevnstauee certaines assertions ou insinuations lesquelles
teraient enlenllre que, elans cette alkaire, j'uuruis pro-
eddd tl'une inanibre kort peu loz-alo vis-à-vis tie La Lran-
tleur lllouseigueur l'Lvêque «le Lâle et cle Monsieur son

Lllancelivr.

Il in'est extrêmement pénible (le me trouver tlans la

ndeessitd «le démentir des propositions vu insinuations

que la presse a rapportées eomine publiquement 6uon-

cêe» dans la salle du Lonseil Idxislalik du Lanton de

Lerne, mais il s'agit d'une ebose trop délicate pour que

je puisse laisser prendre le étrange à eet ögard à l'opi-
nion publique.

tVinsi, pour ee qui me regarde dans cette allaire, je

ddelare kormellemvnt fausses le trois propositions suivan-

tes avee leurs eonsequenees:

l) h)ue j'aie demande ou que j'aie soustrait en quel-

que manière que ee soit à dlousieur I'-1bb6 Duret, Lban-

eelier Lpiseopal, uire copie de la précédente convention

peur l'dreetion du Liminaire Diocésain, ou qu il me lait
fournie à l'iusu de 8. ll. àlonseigneur I Lvêque ;

l^ue j'aie envo)<5 à Lome une copie de evtte con-

vention à l'insu de La Lrandeur;

il) ljue la désapprobation de eette eonventiou de la

part du Lt. Lidge soit arrivée de Loure dans un espace

de temps d'une brièveté surprenante.

d'espère que eette simple déclaration suffira pour
kaire tomber les soupxous qu'on a pu concevoir contre

ma manière d'agir dans les affaires du domaine eeelèsia-

stiqne, desquelles ma ebarge m'appolle à m'oecupvr.
Lucerne le 3V Lovembre 1858.

»I l?I.
Lt>arx6 d'affaires du 8t. Liä^v.

Literatur.
Sämmtlich^ hier empfohlene Werke sind in der Schcrer'schen Buch.

Handlung in So lothurn zu haben.

- n Abbe Uohrbtlchcr'5 lliiivcrsalgrschichtc dcr katholischen
Airchc. Deutsche Ausgabe, uach dcr dritteu Origiualaus-
gäbe. Münster, 1858. Druck uud Verlag der Thcissiug'schcn
Buchhandlung. Wird auf Subscription in 29 Bänden gr.
8. erscheinen, der Band D/z Thlr. Subscription.

Es liegen von dem großartigen Werke, das, um seine
Erscheinung zu fördern, gleichzeitig in 2 Abtheilungen be-
arbeitet werden soll, zwei Probehefte vor, init gedrängtem,
doch frischem Drucke und sauberem Papier. Die erste Lie-
serung des ersten Bandes enthaltet eine biographisch-litera-
rischc Abhandlung über den Verfasser, hierauf eine Vorrede
desselben, dann eilten Theil des ersten Buches, die Schö-
pfung; die erste Lieferung des achten Bandes, oder des
ganzen Werkes 99. Buch, behandelt die Entwicklung des
kirchlichen Lebens uud den Kampf gegen Irrlehren.

Die von dem gelehrten Cardinal Angclo Mai präsidirte
Congregation des Index, dcron Glieder für das Werk zum
Voraus keineswegs wvhlgestimmt waren, weil man gegen
die Orthodoxie des Verfassers Verdacht erregt hatte, stellte
demselben nach der Untersuchung ein glänzendes Zeugniß
aus. Johann Georg, Bischof von Münster, hat sich gegen
den Verleger dcr Uebcrsctznng ebenfalls sehr günstig aus
gesprochen, in Bezug sowohl auf die Gediegenheit, Anmuth
und Würde des französischen Orginals, als auf die fließende
Sprache dcr-deutschen Bearbeitung.

Im Verlaufe von 5 bis 6 Jahren hofft dcr Verleger
das Werk vollendet zu haben.

Anoachtsbuch sur à Verehrer Maria, insonders
für die Marianischcn Sodalitätcn und Congrcgationcn. Von
Milanes ziittllS. Dritte Auflage. Mainz, 1858. Verlag von
Franz Kirchheim.

Diese Schrift, 26 Bogen klein 8. stark, durch Wilhelm
Emanuel, Bischof von Mainz, mit der kirchlichen Appro-
dation ausgerüstet, enthaltet den Kalender mit einem Kern-
spruch auf jeden Tag des Jahres, hierauf die Statuten der
Eongrcgatloncn, dann Unterweisungen über das betrachtende
Gebet und die Lesung, mit täglichen Uebungen, endlich
viele allgemeine Gebctformeln; allein auch in diesen, ein
Vorzug, dem wir in den allerwenigsten Gebetbüchern be-
gegneu, ist vielmal Anlaß uud Anleitung zur eigenen Gei-
stesbewegung, zum innern Gebete geboten. Von den 19
Litaneien hat die letzte die Vereinigung Deutschlands im
wahren Glauben zum Gegenstände, und könnte mit wem
geil Abänderungen auch auf die Schweiz angewendet werden.

>-> n Ncchtschreikükmigkn sär den öffentlichen mid den

Privatunterricht. Von A Hosman», Lehrer an der oberen
Knabcnklasse in Ellwangcn. «Stuttgart. Verlag von Wilh.
Nitzschkc. 1858. Preis 24 kr. Das 6 Bogen starke Heft
soll einen schwierigen und dornenvollen Gegenstand des Uut
terrichts für Lehrer und Schüler erleichtern, soll zuma-
aus diesen bildend und belebend einwirken, ihn nämlich mil



436

einem großen Wort- und Begxiffsrcichthum bekannt machen,
und cnüeiten, den Uebnngsstoff nach gegebenen Gesichtslpnnk-
ten selbst zu sindein Die zwei ersten Abtheilungen bewegen
sich vorzüglich im ethnologischen Gebiete, im Silben- und

Wvrtban; die dritte bringt die unerläßlichsten Lehren über
den Satzbau und die Unterscheidungszeichen, Durch das

ganze Büchlein weht ein christlicher Geist.

^ S Erster Unterricht in .den Rkilltttt. 1, Geschichte,
bearbeitet von Asmnnn, Lehrer an der obern Knaben-
klasse in Ellwangen, Stuttgart. Verlag von Wilh, Nitzschkc.
1858. Preis 54 tr. Da dem Verfasser- nicht darum zu

thun war, ans den l3 Bogen ein vollständiges Compen-
dinm der Geschichte zu liefern, so beschränkte er sich bei der

Mlle des Stoffes ans die Schilderung der hervorragendsten
Ereignisse und Charactcre, der bedeutsamsten Entdeckungen
und Erfindungen. Mit rühmlicher Auswahl höbt er das

Bcmerkcnswerthcstc und für die fugend anziehendste hervor.
Etwas länger weilt er bei der katholischen Kirche und der

deutschen Geschichte. „Bei der Abfassung dieser geschichtlichen

Bilder, sagt Hr. .Hofmann, wurden die trefflichen Werke

von Bumüller, Möller, Cantu, Anuegarn, Stolbcrg, Al-
zog und A. bcnützt." Daraus mag man entnehmen, in
welchem Lichte sie gehalten sind.

^ Per selige Wliuis von der Fltic. Festrede, gehalten
den 31. März zu Sächseln, von lm-. C. Gxei'.h, Domdc-
can in Et. Gallen. Luzern, !858. Druck und Verlag von
Geb. Raber. Der geneigte Leser möchte es als eine sehr

überflüssige Mühe betrachten, wenn wir ihm ein Wort von
Hrn. Grcith anrühmen wollten/Daher bescheiden wir uns,
zu sagen, daß der ausgezeichnete Redner den seligen Nillaus
von der Flüe als lebendigen Zeugen von der göttlichen
Kraft unsrer hl. Religion darstellt, wie dieselbe jedem Wien-
schen und der gesummten menschlichen Gesellschaft die wahre
Glückseligkeit sichert. Als unser Vorbild zeigt uns n. der

Fxeuur Gottes, wie wir als gläubige Christen unser Heil
wirken sollen, l>. als Freund des Vaterlandes, wie wir als
treue Bürger die Wohlfahrt desselben fördern können.

Pcrsor.at-Cbrvnil. Ernennung, fil nt c r w a l o en.j Die Nach-

richt, daß Hochw. Hr. Kaplan Martin Much von Arth zum Kloster-

kaplan bei Si. Andreas in Garnen gewählt hi, ist allerdings richtig,
allein der Gewählte besann sich später wieder eines Andern und sagte

ab, und so wurde dcnN Hochw. Hr. Kaplan Franz Bläsi in Stanz,
bisher in Kehrsitten bei'Stanz, als solcher erwählt. Die Wahl steht

bekanntlich bei dem löbl. Convent der lobwürbigen Klosterfrauen zu
Garnen und muß durch den Hochwürdigsten gnädigen Herr» Abt von
Engelberg genehmigt werden.

^ Todesfälle. jSt. Gallen.j, In der Nacht vom ich. auf den
16. November starb in Wyl am Nerveuficber Hochw. Hr. Kaplan und
Custos Carl Gruebler, 71 Jahre unv ll) Monate alt, nachdem er
die hl. Sterbsacramentc empfangen hatte. Seine Wirksamkeit und seine

Verdienste in der Pfarrei Wyl, in weicher der sei. Verstorbene mehr
als 46 Jahre in der Scelsorge treu und eifrig mitwirkte, hat Hochw.
Hr. Decan Keller in der Leichenrede gebührend hervorgehoben. —
fSchwhz.j In Pfeffikon starb M Augustin Frei, Capitular Von

Einsiedein. .-

Voi'ichKeaàâ» Nr. 49 Seite 442 Zeile 31 lies „factisches"
statt „falsches."

Kirchliche k literarische Anzeigen.

Die Kaplaneipsxünde Nothenthnrm, mit einer sehr freund-
lichen Wohnung, genügenden Haus- und Pflanzgärten, mch-
rcren andern bedeutenden Accedentien, bis auf 6 Tage frei
von jeder Applicatio, und einem fixen Gehalte von wenig-
stens Fr. 86lZ, ist ledig geworden.

Die Hochw. Geistlichen, welche geneigt wären, genannte

Pfründe zu übernehmen, können beim Tit. Gcmeindepräsi-
diilM' oder bei unterzeichnetem Pfarramte nähere Auskunft
erhalten; und die Hochw. Amtsbrüder, welche Hochw. Geist-

liehe kennen, die für diese Pfründe gewonnen werden könn-

teil, werdeil angelegentlichst gebeten, außer gefälligst Mit-
lhcilungcu zu machen.

Aich Verlangen des löbl. Gemeinderaths
Rothenthurm, den 34. November 1858.

Aas Pslimulü NiühulthiMm

Im Verlage der T h et s s i n g
' scheu Buchhandlung in Münster

wird auf Subscription erscheinen und ist in der G ch er er ' schen

Buchhandlung in Solothurn zu haben-

Abbe >Rohrbacher's Universalgcschicktc
der kdttholischen Kirche. z>eulsche- Ausgabe.
it ach der dritten Originalausgabe mit Rück-
sieht ans die Quellen aus dem Französisch eil
übertragen, mit Zusätzen vermehrt und mit
Nachweisen versehen. 35 Bände in gr. 8. nebst
allgemeinem Register. ÍSubserchtiouSpreiS für jeden Band,
im Original ans 36 — 4<1 Bogen in gr. 8 bestehend.

Fr. 6. '

Während an vortrefflichen Handbüchern und Compendicn oer Kir-
ckcngrschichle i» der katholisch-theologischen Literatur Deutschlands kein
Mangct ist, fehlt ,'S an einer ausführlichen, bis auf nie neueste Zeit
fortgeführten, gründlichen Forschung mit anziehender Darstellung ver-
bindenden Geschickte der Kirche im weitesten Ginne, d. h. einer sol-
chen, die zugleich die innigen Wechselbeziehungen der Kirche und der
politischen, piiilosophischen, socialen Wandlunge» der Zeiten aufdeckte.
Ein solches Werk ist die nun schon in dritter Original, usgabe vor-
liegende, rasch weit über die Grenzen Frankreichs hinaus berühmt gc-
wordene-Univcrsacheschichte der katholischen jiirche von Äbbä Rohrba-
cher, von der durch den gelehrte» Cardinal Mai präsidirten Congre-
gallon des Index bezeichnet als ein classisches Werk, als ein
geschichtlicher Leitfaden aller Priester und aller Diener
des Heilig thums. Daß es in der hier angekündigten deutschen
Ausgabe seiner Bedeutung und der deutschen Literatur würdig sich dar-
stelle, wird seitens der Herausgeber wie der Verlagshandlung keine

Mühe und weorgfalt gespart werden. A u s f ü h rli ch e Pros p c cte,
in jeder B n ch h andl u n g p r at » s z u h a b e n, b e s a g c u d a r ü -

ber das Nähere. Außerdem sind zwei Lieferungen it. Bandes 1.

Lieferung, zugleich Einteilung und Vorwort enthaltend, und 8. Ban-
des 1. Lief.) durch alle Buchhandlungen zur Ansicht zu best.den, welche
den L.ser in den Stand sehen werden, sowohl über sie Geschichtsauf-
fassung ic. des Verfassers, als auch über die Leistungen dieser deutschen
Ausgabe selbst urtheilen zu können.

In der S ch e r er'schen Buchhandlung in Solotburn ist zu haben:

Papst Gregorms VII. und sein Zeitalter
durch A. Fr. G fror er, Prof. 1. Band. Fr. 1l).

Bei B. S ch w e n dim a u n, Buchdrucker, in Svlothurn
ist soeben wieder erschienen:

äsZÄtt-K'v!

St. Arsenkalender
für das Jahr 185!).

Herausgegeben vom Verein M Verbreitung guter Dücher.
5 Bogen Text mit 8 Bildern nnd 5 Vignetten, sammt
dem Monatsbogcn mit einem vollständigen Zahrmarkts-

verzeichniß nnd 12 Vignetten.

Preis LV Ct.
VerlaS der Scherer'schen Buchhandlung in Solothurn. Druck von B. S ch wen dim an n in Solothurn.


	

